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Caritasverband für das 

Erzbistum Hamburg e.V. 

 

Dienstvereinbarung zur Anwendung von „Home Office“ 

Zwischen dem  Caritasverband für das Erzbistum Hamburg e.V.,  

vertreten durch den Caritasdirektor Herrn Matthias Timmermann und den Vor-

stand Herrn Thomas Keitzl 

  (im Folgenden „Dienstgeber“ oder „Caritas im Norden“ genannt) 

und der  Mitarbeitervertretung soziale Dienste Rostock,  

vertreten durch den Vorsitzenden Klaus Kupler 

  (im Folgenden „MAV“ genannt) 

 

 

wird gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 1 MAVO folgende Dienstvereinbarung zur Anwendung von „Home Office“ 
für Mitarbeiter*innen der Caritas im Norden abgeschlossen. 
 

Präambel 
 
Vor dem Hintergrund komplexer Richtlinien und gesetzlicher Bestimmungen, sowie der immer wie-
der schwer darstellbaren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, beabsichtigt die Caritas im Norden die 
Einführung einer „Home Office“ Regelung. Die „Home Office“ Regelung wird auf Begehren der Mitar-
beiter_innen, unter den Voraussetzungen die in dieser Dienstvereinbarung geregelt sind, geschlos-
sen. 
 

§ 1 Geltungsbereich 
 
Die Dienstvereinbarung gilt für alle Mitarbeiter*innen der Caritas im Norden. 
 

§ 2 Voraussetzung 
 

Eine individuelle Vereinbarung kann unter folgenden Maßgaben geschlossen werden:  
 

1. der tägliche Dienstbetrieb muss uneingeschränkt funktionieren 
d.h. dass es zu keiner Einschränkung im Außen- und Innenverhältnis kommt 

2. die technischen Voraussetzungen müssen gegeben sein (Software und Hardware) 
3. die telefonische und E-Mail Erreichbarkeit in der Regelarbeitszeit muss wie am regulären Ar-

beitsplatz gewährleistet sein 
4. die Erledigung der dienstlichen Aufgaben im „Home Office“ erfolgen unter Einhaltung des 

Kirchlichen Datenschutzes (KDG) 
5. die Dokumentation der Stundenaufzeichnung muss den Hinweis auf „Home Office“ enthalten. 
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§ 3 Inanspruchnahme 
 

(a) Die Caritas im Norden gewährt „Home Office“ auf Antrag der Mitarbeiter_innen für maximal 
zwei Arbeitstage in der Kalenderwoche, unter der Voraussetzung, dass mindestens drei Ar-
beitstage am regulären Arbeitsplatz geleistet werden. Basis der zu gewährenden zwei Tage, ist 
eine fünf-Tage-Woche mit Bezug auf eine Vollzeitstelle. Eine Prüfung erfolgt durch die jewei-
lige unmittelbar vorgesetzte Führungskraft (z.B. Teamleitungen, Einrichtungsleitungen usw.)  
und unterliegt dem § 2 dieser Dienstvereinbarung. Zustimmung und Ablehnung erfolgt aus-
schließlich schriftlich durch die Regional- bzw. Einrichtungsleitung. Die Zustimmung ist durch 
Dienstnehmer und Dienstgeber zu unterschreiben.  
 

(b) Bei Zuwiderhandlung oder Missachtung der in dieser Dienstvereinbarung getroffenen Rege-
lungen, sowie bei der Änderung dienstlicher Erfordernisse kann die Vereinbarung zur Arbeit 
im „Home Office“ mit einer Frist von zwei Wochen, schriftlich kündigt werden. 

 
 

§ 4 Technische Voraussetzung 
 
Die Caritas im Norden ist nicht verpflichtet dem begehrenden Mitarbeiter_in die technische Ausstat-
tung zur Verfügung zu stellen. Sind die technischen Voraussetzungen nicht gegeben, kann von der 
„Home Office“ Regelung kein Gebrauch gemacht werden. Etwaige private Telefon-, Internet- und 
sonstige Kosten werden vom Dienstgeber nicht erstattet.  
 
 

§ 5 Datenschutz 
 
Der beantragende Mitarbeitende muss sicherstellen, dass die Arbeiten im „Home Office“ unter Ein-
haltung des Kirchlichen Datenschutzgesetzes (KDR) stattfinden können. Hierzu zählen insbesondere: 

 Die Anmeldung im privaten WLAN muss passwortgeschützt sein 

 Öffentliche WLAN-Netze dürfen nicht genutzt werden.  

 Beim Arbeiten an öffentlichen Plätzen (Flughafen, Bahnhof/Zug, Café etc.) ist darauf zu ach-
ten, dass keine Daten von Unbefugten eingesehen werden können (z.B. durch Wegdrehen 
des Monitors und/oder Nutzung von „Sichtschutzfolien“) 

 Hardware und Dokumente sind im öffentlichen und privaten Raum nicht unbeaufsichtigt zu 
lassen. Auch bei kurzzeitigen Abwesenheiten sind diese mitzunehmen oder anderweitig ge-
eignet zu sichern  

 Zugriff auf den dienstlichen Bereich dürfen nur die Mitarbeiter selbst haben. Für Dritte, auch 
Familienangehörige, muss er ausgeschlossen sein.  

 Personenbezogene Unterlagen dürfen nicht ins Home Office mitgenommen werden und ver-
bleiben an der regulären Tätigkeitsstätte 
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§ 6 Besonderheiten / Regelungen 
 
Diese Dienstvereinbarung greift nur dann, wenn es von einer staatlichen Instanz keine Beschränkun-
gen oder Anweisungen gibt. Sollten wie z.B. Verordnungen zur Bewältigung von pandemischen Lagen 
erlassen werden, sind diese zu berücksichtigen. 
 
 

§ 7 Schlussbestimmungen 
 

1. Diese Dienstvereinbarung tritt am 01.09.2023 in Kraft. 
2. Die Dienstvereinbarung kann mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende von beiden 

Parteien schriftlich gekündigt werden.  
3. Die Dienstvereinbarung hat keine Nachlaufwirkung. 

 
 
 
 
01.09.2023 Rostock 
Datum, Ort     
 
 
 
 
 
Andreas Meindl     Klaus Kupler 
Dienstgeber       MAV 
 
Anlage 
Vorlage: Individuelle Vereinbarung „HomeOffice“ 
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Anlage 1 zur Dienstvereinbarung „Home Office“  
 

Individuelle Vereinbarung „HomeOffice“ 

 
Auf Grundlage der Dienstvereinbarung zur Anwendung von „Home Office“ (DV) wird nachfolgend 
zwischen der/dem Mitarbeitenden 
 

Name, Vorname 
Straße, Nr., PLZ, Ort 

(im Folgenden Mitarbeiter_in) 
Und 
  Caritasverband für das Erzbistum Hamburg e.V. 

Region: xxxxxx    Einrichtung/Dienst: xxxxxx 
(im Folgenden Caritas im Norden) 

 
folgende Vereinbarung geschlossen: 

§ 1 
Dem/Der Mitarbeiter_in werden XX Tage Home Office gewährt, unter Bezugnahme auf die nachste-
henden Punkte: 
 

1. Die Anwendung von Home Office erfolgt unter Einhaltung der in § 2 der DV beschriebenen 
Voraussetzungen. 

2. Der Dienst ermöglicht eine Inanspruchnahme von Home Office (Prüfung durch die vorge-
setzte Führungskraft). 

3. Der/die Mitarbeiter*in wurde ausführlich durch die vorgesetzte Führungskraft auf den Um-
gang nach den in § 5 beschriebenen Datenschutzrichtlinien belehrt. 

4. Die Vereinbarung wird ausdrücklich auf Verlangen des Mitarbeiters*in getroffen. 
 

§ 2 
Die Vereinbarung gilt ab dem xx.xx.xxxx und endet am xx.xx.xxxx, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

Unabhängig davon ist die Vereinbarung für beide Parteien vor Ablauf der vereinbarten Dauer gem. 

§ 3 (b) der Dienstvereinbarung kündbar.  

Die Zeit bis zum     gilt als Probezeit. / Eine Probezeit entfällt. * 

 
§ 3 

Der/Die Mitarbeiter_in arbeitet an folgenden Wochentagen im Home Office: ** 

☐Montag ☐Dienstag ☐Mittwoch ☐Donnerstag ☐Freitag, die Anwesenheit an drei 

Arbeitstagen die Woche am regulären Arbeitsplatz gem. § 3 (a) DV ist sicherzustellen.  

 
___________________________ 
Ort, Datum 
 
____________________________     _______________________ 
Unterschrift Dienstgeber      Unterschrift Mitarbeiter_in 
 

Hinweis: Diese Vereinbarung wird in zweifacher Ausfertigung erstellt und a) zur Personalakte genom-
men und b) dem Mitarbeiter*in ausgehändigt. 
 

* Nichtzutreffendes ist zu streichen ** Bitte ankreuzen 


